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derlich sind, um erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 
den Kapitalmarkt vorzubeugen oder entgegenzaiwirken.

§27
Kapital- und Geldanlagen Gebietsfremder

(1) Rechtsgeschäfte zwischen Gebietsansässigem und Gebiets- 
fremden können beschränkt werden, wenn sie

1. den entgeltlichen Erwerb von Grundstücken im Wirt
schaftsgebiet und von Rechten an solchen Grundstücken 
durch Gebietsfremde,

2. den entgeltlichen Erwerb von Schiffen, die im Schiffsre-
. gister im Wirtschaftsgebiet eingetragen sind, und von

Rechten an solchen Schiffen durch Gebietsfremde,
3. den entgeltlichen Erwerb von Unternehmen mit Sitz im 

Wirtschaftsgebiet und Beteiligungen an solchen Unterneh
men durch Gebietsfremde,

4. den entgeltlichen Erwerb inländischer Wertpapiere durch 
Gebietsfremde,

5. den entgeltlichen Erwerb von Wechseln, die ein Gebiets
ansässiger ausgestellt oder angenommen hat, durch Ge
bietsfremde,

6. die unmittelbare oder mittelbare Aufnahme von Darle- ' 
hen und sonstigen Krediten idiurch Gebietsansässige sowie 
den entgeltlichen Erwerb von Forderungen gegenüber 
Gebietsansässigen durch Gebietsfremde oder

7. die Führung und Verzinsung von Konten bei Geldinsti
tuten im Wirtschaftsgebiet Gebietsfremder

zum Gegenstand haben. Als Kredite im Sinne des Satzes 1 
Ziff. 6 gelten alle Rechtsgeschäfte und Handlungen, die wirt
schaftlich eine Kreditaufnahme darstellen.

(2) Ferner können beschränkt werden
1. die Gründung von Unternehmen mit Sitz im Wirtschafts

gebiet durch Gebietsframde oder unter Beteiligung von 
Gebietsfremden an der Gründung oder

2. die Ausstattung von Unternehmen, Zweigniederlassungen 
und Betriebsstätten im Wirtschaftsgebiet mit Vermögens
werten (Betriebsmittel und Aniagewerte) durch Gebiets
fremde.

(3) Beschränkungen nach Absatz 1 und 2 sind zulässig, um 
einer Beeinträchtigung der Kaufkraft der Deutschen Mark 
entgegenzuwirken oder das Gleichgewicht der Zahlungsbilanz 
sicherzustellen.

Sechster Abschnitt
Gold

§28
Verkehr mit Gold

(1) Rechtsgeschäfte zwischen Gebietsansässigen und Ge
bietsfremden über Gold sowie die Ausfuhr und Einfuhr von 
Gold können beschränkt werden, um einer Beeinträchtigung 
der Kaufkraft der Deutschen Mark entgegenzuwirken oder 
das Gleichgewicht der Zahlungsbilanz sicherzustellen.

(2) Beschränkungen des Verkehrs mit Gold nach den §§ 12 
bis 17 bleiben unberührt.

Z w e i t e r  T e i l  
Ergänzende Vorschriften

'  § 2 9
Deutsche Bundesbank

Die Beschränkungen, die dieses Gesetz enthält oder die 
durch Rechtsvorschrift aufgrund dieses Gesetzes vorgeschrie
ben werden, gelten nicht für Rechtsgeschäfte und Handlungen, 
welche die Deutsche Bundesbank im Rahmen ihres Geschäfts
kreises vornimmt oder welche ihr gegenüber vorgenommen 
werden.

§30
Verfahrens- und Meldevorschriften

(1) Durch Rechtsvorschrift können Bestimmungen über das 
Verfahren bei der Vornahme von Rechtsgeschäften oder Hand
lungen im Außenwirtschaftsverkehr erlassen werden, soweit 
solche Bestimmungen zur Durchführung dieses Gesetzes oder 
zur Überprüfung der Rechtsgeschäfte oder Handlungen auf 
ihre Rechtmäßigkeit im Sinne dieses Gesetzes erforderlich 
sind. Durch Rechtsvorschrift können ferner Aufzeichungs- und 
Aufbewahrungspflichten vorgeschrieben werden, soweit sie 
zur Überwachung der Rechtsgeschäfte oder Handlungen auf 
ihre Rechtmäßigkait im Sinne dieses Gesetzes oder der Er
füllung von Meldepflichten nach den Absätzen 2 und 3 er
forderlich sind und soweit sie nicht bereits nach handeis- oder 
steuerrechtllichen Vorschriften bestehen,

(2) Durch Rechtsvorschrift kann bestimmt werden, daß 
Rechtsgeschäfte und Handlungen im Außenwirfcschaftsver- 
kehr, insbesondere aus ihnen erwachsende Forderungen und 
Verbindlichkeiten sowie Vermögensanlagen und die Leistung 
oder Entgegennahme von Zahlungen, unter Angabe des 
Rechtsgrundes zu melden sind, wenn dies erforderlich ist, 
um
1. festzustellen, Ob diie Voraussetzungen für die Aufhebung, 

Erleichterung oder Anordnung von Beschränkungen vor
liegen,

2. laufend die Zahlungsbilanz für das Währungsgebiet er
stellen zu können,

3. die Wahrnehmung der außenwirtschaftspolitischen Inter
essen zu gewährleisten,

4. Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen 
erfüllen zu können oder

5. die Durchführung und Einhaltung einer aufgrund des § 10 
Abs. 1 Satz 1 vorgeschriebenen Depotpfldcht zu gewähr
leisten.

(3) Durch Rechtsvorschrift kann ferner bestimmt werden, 
daß der Stand und ausgewählte Positionen der Zusammen
setzung des Vermögens Gebietsansässiger in fremden Wäh
rungsgebieten und Gebietsfremder im Wirtschaftsgebiet zu 
melden sind, soweit dies zur Verfolgung der Sn Abs. 2 Ziff. 1 
bis 4 angegebenen Zwecke erforderlich ist. Vermögen im Sinne 
des Satzes 1 ist auch die mittelbare Beteiligung an einem Un
ternehmen. Gehört zu dem meldepflichtigen Vermögen eine 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an einem Unterneh
men, so kann angeordnet werden, daß auch der Stand und 
ausgewählte Positionen der Zusammensetzung des Vermögens 
des Unternehmens zu melden sind, an dem die Beteiligung 
besteht.

(4) Durch Rechtsvorschrift kann die Pflicht der Anmeldung 
der Ausfuhren und Einfuhren zur statistischen Erfassung be
stimmt werden.

(5) Art und Umfang der Meldepflichten sind auf das Maß
zu begrenzen, das notwendig ist, um den in den Absätzen 2 
und 3 angegebenen jeweils verfolgten Zweck zu erreichen.

§31
Besondere Meldepflichten

(1) Durch Rechtsvorschrift kann angeordnet werden, daß 
dem Amt für Außenwirtschaft die Vornahme von Rechtsge
schäften oder Handlungen zu melden ist, die sich auf Waren 
und Technologien im kerntechnischen, biologischen oder che
mischen Bereich des Teils I der Ausfuhrliste beziehen, soweit 
dies zur Verfolgung der in den §§ 8 und 11 Abs. 1 angegebenen 
Zwecke, insbesondere zur Überwachung des Außemwirtschafts- 
verkehrs, erforderlich ist. Das Amt für Außenwirtschaft darf 
die aufgrund einer Rechtsvorschrift nach Satz 1 erhobenen 
Informationen speichern und zu den in Satz 1 genannten 
Zwecken mit anderen bei ihm gespeicherten Informationen 
abgleichen.

(2) Art und Umfang der Meldepflicht sind auf das Maß zu 
begrenzen, das notwendig ist, um den in Abs. 1 angegebenen 
Zweck zu erreichen.


